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Vorstehende Rechnnng ist von dem Komite der
luzernischen Winkelriedstiftung geprüft, richtig befanden
und genehmigt worden.

Luzern, den 6. Februar 1889.
Der Präsident:

A. Geisshüsler, Oberst.
Der Sekretär:

L. Stolte, Artillerie-Fonrier.

Eingesehen nnd genehmigt.
Für das Militär- und Polizeidepartement:

Regierungsrath:

Schobinge r.
Nachdem sämmtliche Militärvereine der Stadt Luzern

sich zn jährlichen Beiträgen verpflichtet, hat auch der
hohe Regierungsrath in den letzten Jahren einen

Staatsbeitrag geleistet nnd letztern anf eine diesbezügliche
Eingabe für das laufende Jahr in höchst verdankens-
werther Weise mit der schönen Summe von 1000 Fr.
ins Budget eingestellt. Diese Erhöhung des Staatsbeitrages

wurde unter der Voraussetzung vorgenommen,
dass dieses Vorgehen der Kantonsbehörde das Interesse

an dieser Sache im Allgemeinen wachrufe und damit zu

anderweitigen Beitragsleistungen aufgemuntert werde.
Bereits hat das Organisationskomite des

zentralschweizerischen Schützenfestes dieser Anregung Folge
geleistet, indem in dem Schiessplan eine „Winkelried-
scheibe" vorgesehen wnrde, deren Ertrag für diesen

Zweck bestimmt ist. G.

Ausland.
Deutschland. (Transportable Panzerthürme)

nach Erfindung des Oberst Schumann sind in der
Gruson'schen Giesserei erzeugt Worden. Diese Thiirme
haben ein Gewicht von 900 Kilo für ein Geschütz

kleinen Kalibers und ein solches von 1300 Kilo für eine

Kanone von 37 mm. Die Gestalt der Thurme ist
zylindrisch; dieselben sind mit einer Stahlknppel versehen.

In dem Thurme finden ausser dem Geschütz zwei Mann

Bedienung nebst der nöthigen Munition Platz. Diese

Thurme sind drehbar und können durch ein Pferd

transportirt werden.

Bei Vertheidigung von Stellungen dürfte den neuen
Thürmen eine grosse Zukunft vorbehalten sein, wenn
dieselben sich wirklich widerstandsfähig gegen
Feldgeschütze erweisen. Wir möchten die Aufmerksamkeit
unserer Militärverwaltung und besonders der
Genieoffiziere anf die nette Erfindung lenken.

Frankreich. (Das Beförderungsges etz) wird
noch immer eifrig in den Militärzeitungen besprochen.
Es macht sich im Allgemeinen die Ansicht geltend, dass

das Dienstalter grössere Berücksichtigung finden müsse.

Dies ist in einer stehenden Armee gewiss gerechtfertigt.
Jetzt wird die dritte erledigte Stelle nach. Wahl der

Vorgesetzten besetzt. Es macht sich die Meinung
geltend, dass es genügen dürfte, je die fünfte oder

sogar die zehnte im Frieden hervorragenden Leistungen
zu überlassen. Nur wirkliches Verdienst werde dann

berücksichtigt werden. — Dem in der Armee herrschenden

demokratischen Geiste entsprechend, findet der

Vorschlag, die Wahl durch die Vorgesetzten und

Gleichgestellten vornehmen zu lassen, bei den Truppenoffizieren

grossen Anklang. Allerdings, vom Projekt zur
Durchführung ist ein grosser Schritt. Ueberdies hegen wir
Zweifel, ob der vorgeschlagene Modus sich bewähren

werde. Sehr gerechtfertigt ist das Bestreben, ein

zweckmässiges Beförderungssyätem zu finden. — Die

gleiche Nothwendigkeit hat sich bei uns fühlbar
gemacht und ist wohl Ursache gewesen, dass der Vorstand

der schweizerischen Offiziersgesellschaft anf den
originellen Gedanken verfallen ist, für Lösung dieser wichtigen
organisatorischen Frage einen Preis auszuschreiben.

Frankreich. (Die Ueberhäufung mit
Unterrichtsstoff an der polytechnischen Schnle)
gibt zu Klagen Anlass. Für körperliche Uebung der

Offiziersaspiranten der Artillerie und des Genies sei zu

wenig gesorgt. Es ergebe sich dies aus der Stunden-

eintheilung. Man steht je nach der Jahreszeit um 6
oder 6l/a Uhr auf; Vorlesen und Studium bis 81/« Uhr.
Von 81/» bis 9 Uhr Frühstück und Ruhe. 9 bis lO'/s
Uhr Unterrieht. Von 10«/j bis 2 Uhr Studium. Von
2 bis 5 Uhr Mittagessen und Rekreation. Von 5 bis
9 Uhr Studium, Unterricht, deutsche Sprache und
Zeichnen. 9 Uhr Abendessen. 9'/s Uhr Schlafengehen.

Militärische Uebungen finden wenig Berücksichtigung,
physische Anstrengungen sind beinahe unbekannt, statt
dessen lange Sitzungen in den Studiersälen, wo die

Schüler oft ohne Unterbruch bis zn vier Stunden in
schlechter Luft gefangen gehalten werden. Dies
widerspreche ebenso sehr den Interessen des Militärdienstes,
als den Grundsätzen der Hygiene. — Die „France
militaire" gibt dem bescheidenen Wunsche Ausdruck, täglich

möchte eine Stunde militärischen Uebungen oder
der Theorie gewidmet werden. Für die künftigen
Artillerie- und Genie-Offiziere ist dies nothwendig, für
die Zöglinge, welche als Zivilingenieure in das bürgerliche

Leben übertreten, nützlich. Alle Jahre könnte
Frankreich auf diese Weise 100 brauchbare Reserveoffiziere

der Artillerie und des Genies erhalten. Der

Gedanke, täglich eine Stunde Militärunterricht oder

Uebung obligatorisch zu machen, dürfte auch bei uns

am Polytechnikum einige Beachtung verdienen. In
allen europäischen Staaten ist heutzutage der
Militärdienst eine Bürgerpflicht. Dies

wird an den Lehranstalten viel zu wenig berücksichtigt

Erinnerungen
an eine

fünfjährige Dienstzeit in der
französischen Fremdenlegion

1880—85.
Algier nnd. Tonkin.

Von Hans Lüthi. Preis 2 Franken.
Buchhandlung Jenni in Bein. (7)

Spezialität in Reithosen
Ton

C. Münz, Tailleur, in Bischofszell.
Bei der grossen Verzweigtheit meiner Kundschaft durch

die Schweiz ist mir Gelegenheit geboten, Bestellungen
überall persönlich aufzunehmen. Reiche Auswahl in
zweckdienlichen Stoffen und Leder. Schnelle Bedienung.

i"fr>u»ii'*ii«-«iH»jo»'ftP' lQ<JWri» ^*i^*j iow*)'»

L i 1 i p u t.
Kleiner Taschenfeldstecher für Militär,

Touristen und Theater, starke Vergrosaerung,
ä Fr. 12. — Versandt gegen Nachnahme.

G. Iberg, Optiker,

io Isis b] Basel. (6)
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